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Betrifft

Stickstoffdioxidkonzentrationen korrekt erfassen - Miinster misst selber (A-R/0009/2019)

Beratungsfolge

114.05.2019  Ausschuss fiir Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen Entscheidung |

Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:

1. Der Ausschuss fur Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen teilt die Einschatzung des Am-
tes fur Grunflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit, dass kein fachlicher Anlass besteht, das
Messverfahren oder die Lage der Messstellen zur Erfassung der Luftqualitét in Minster
durch das Landesamt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) infrage zu
stellen. Eine Einrichtung von stadtischen Luftmessstationen zum Zweck der Uberprifung der
Messergebnisse des Landes ist nicht erforderlich.

2. Der Ausschuss fir Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen nimmt zur Kenntnis, dass der-
zeit im Rahmen der Larmaktionsplanung durch die Stadt Miinster ein Jahr lang Messungen
zur Bestimmung der Stickstoffdioxid-Belastung im Stadtgebiet durchgefiihrt werden. Dartiber
hinaus sind nach Einschatzung des Amtes fir Grinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit der-
zeit keine weiteren stadtischen Luftmessungen notwendig.

3. Der an den Ausschuss fur Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen verwiesene Antrag der
AfD-Ratsgruppe an den Rat Nr. A-R/0009/2019 (Anlage) ist damit erledigt.

Il. Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Begrindung:

Die AfD-Ratsgruppe hat beantragt, dass die Stadt Miinster auf dem Stadtgebiet Messstationen zur
Bestimmung der Konzentration der Umgebungsluft mit Stickstoffdioxid einrichten solle. Die Notwen-
digkeit von eigenen stadtischen Messungen wird begriindet Uber erhebliche Zweifel, die bezuglich der
Regelkonformitat der offiziellen Luftmessungen des Landes bestanden. Der Antrag wurde durch den
Rat zur Beantwortung an den Ausschuss fur Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen verwiesen.
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Standorte und Messverfahren der Landesmessstellen

Grol3raumige Ortsbestimmung

Die potentiell mit Luftschadstoffen hoch belasteten Stralenabschnitte in Minster wurden rechnerisch
durch eine Grobscreening-Untersuchung des LANUV identifiziert. Die grof3raumige Ortsbestimmung
der Messstellen wurden anhand der ermittelten Hot-Spots fur die Schadstoffbelastung im Straf3en-
raum vorgenommen. Die Lage dieser Hot-Spots ist auch durch stadtische Untersuchungen verifiziert.
Die 39. BImSchV ,Verordnung uber Luftqualitatsstandards® sieht vor, dass die gewéhlten Messorte in
den hoch belasteten Stralenabschnitten reprasentativ fur die Luftqualitéat eines Stra3enabschnitts
von mindestens 100 m StraRenlange sind. Aus den Untersuchungen der Stadt Minster zur Identifizie-
rung von wirkungsvollen Mafinahmen zur Schadstoffreduzierung am ,Bult* und an der ,Weseler Stra-
Re" kann entnommen werden, dass die Immissionen der Messstandorte reprasentativ sind.

KleinrAumige Ortsbestimmung

Das LANUV hat aus Anlass der Diskussion, ob die Lage der Messstellen in den Luftmessnetzen der
Bundeslander den rechtlichen Vorgaben der EU entsprechen, eine unabhangige Prifung durch den
TUV Rheinland durchfilhren lassen. Von 133 NOz2-Probenahmestellen des LANUV wurde lediglich
eine beanstandet. Die Messstationen in Mlnster sind davon nicht betroffen. Der Ergebnisbericht des
TUV vom November 2018 ist im Internet veroffentlicht.

Messverfahren

Die Messverfahren zur Ermittlung der limitierten Luftschadstoffe (wie Stickstoffdioxid) sind europaweit
vorgegeben. Das LANUV ist ein nationales Referenzlabor, das fir die Qualitatssicherungsmaf3nah-
men bei der Beurteilung der Luftgite verantwortlich ist und ist Mitglied des Netzwerks europaischer
Referenzlaboratorien "Network of Air Quality Reference Laboratories". Das LANUV nimmt selbst an
Ringversuchen teil, die vom Européaischen Referenzlabor fur Luftverschmutzung (ERLAP) veranstaltet
werden.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es weder bei der Lage der Messstationen des Landes in Miinster
noch beim Messverfahren Anhaltspunkte gibt, die auf eine nicht mit den EU-Regelungen konforme
Ermittlung der Luftschadstoffe hinweisen.

Stadtische Luftschadstoffmessungen

Die Stadt Munster fuhrt derzeit Schadstoffmessungen zur Erfassung der Stickstoffdioxid-Belastung im
Strallenraum der ,MlnzstraRe®, der Stralte ,An der Apostelkirche und in der ,Mauritzstrale“ durch.
Die Luftmessungen erfolgen, um die Umweltauswirkungen der Einfliihrung von Tempo-30 im Rahmen
der Larmaktionsplanung Miinster zu untersuchen (Ratsvorlage V/0687/2017). Sie werden zwischen
September 2018 und September 2019 durchgefiihrt. Auch die Messergebnisse des LANUV am
Messstandort ,Bult* werden in die Untersuchung mit einbezogen.

Die Zwischenergebnisse dieser Untersuchung weisen keine auffalligen Abweichungen zu den Immis-
sionen am ,Bllt“ auf. Sie zeigen auch, dass im Jahr 2018 voraussichtlich, wie bereits im Jahr 2017,
die Grenzwerte der 39. BImSchV eingehalten werden. Ein Endbericht zu der stadtischen Untersu-
chung wird im ersten Quartal 2020 vorliegen.

V.

Gez. Matthias Peck
Stadtrat

Anlage V/0329/2019

V/0329/2019



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

